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VERORDNUNG (EG) Nr. 715/2009 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 13. Juli 2009

über die Bedingungen für den Zugang zu den
Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung

(EG) Nr. 1775/2005

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN
UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Erdgasbinnenmarkt, der seit 1999 schrittweise geschaffen
wird, soll allen privaten und gewerblichen Verbrauchern in der
Gemeinschaft eine echte Wahl ermöglichen, neue Geschäftschan-
cen für die Unternehmen eröffnen sowie den grenzüberschreiten-
den Handel fördern und auf diese Weise Effizienzgewinne, wett-
bewerbsfähige Preise und höhere Dienstleistungsstandards bewir-
ken und zu mehr Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit bei-
tragen.

(2) Die Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften für den
Erdgasbinnenmarkt (4) und die Verordnung (EG) Nr. 1775/2005
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Septem-
ber 2005 über die Bedingungen für den Zugang zu den
Erdgasfernleitungsnetzen (5) warentein wichtiger Beitrag zur
Schaffung des Erdgasbinnenmarkts.

(3) Die Erfahrung mit der Umsetzung und Beobachtung des ersten
Pakets von Leitlinien für die gute Praxis, das 2002 vom Europä-
ischen Erdgasregulierungsforum (Madrider Forum) angenommen
wurde, zeigt, dass diese rechtlich durchsetzbar sein müssen, damit
die vollständige Umsetzung der in den Leitlinien festgelegten
Regeln in allen Mitgliedstaaten gewährleistet ist und damit in
der Praxis eine Mindestgarantie für gleiche Marktzugangsbedin-
gungen gegeben ist.

(4) Ein zweites Paket gemeinsamer Regeln mit dem Titel „Zweite
Leitlinien für die gute Praxis“ wurde auf der Tagung des Madri-
der Forums vom 24. und 25. September 2003 angenommen; das
Ziel der vorliegenden Verordnung ist, auf der Grundlage jener
Leitlinien Grundprinzipien und Regeln für den Netzzugang und
für Dienstleistungen für den Zugang Dritter, für das Engpassma-
nagement, die Transparenz, den Ausgleich von Mengenabwei-
chungen und den Handel mit Kapazitätsrechten festzulegen.
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(5) Die Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den
Erdgasbinnenmarkt (1) gestattet den gleichzeitigen Betrieb eines
Fernleitungsnetzes und eines Verteilernetzes durch ein und den-
selben Betreiber. Die in dieser Verordnung festgelegten Regeln
machen somit keine Neuorganisation der nationalen Fernleitungs-
und Verteilernetze erforderlich, die den einschlägigen Bestim-
mungen jener Richtlinie entsprechen.

(6) Hochdruckfernleitungen, die lokale Verteiler an das Erdgasnetz
anschließen und nicht in erster Linie im Zusammenhang mit der
lokalen Erdgasverteilung benutzt werden, fallen in den Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung.

(7) Die Kriterien für die Festlegung der Tarife für den Netzzugang
müssen angegeben werden, um sicherzustellen, dass sie dem
Grundsatz der Nichtdiskriminierung und den Erfordernissen eines
gut funktionierenden Binnenmarktes vollständig entsprechen, die
erforderliche Netzintegrität in vollem Umfang berücksichtigen
und die Ist-Kosten widerspiegeln, soweit diese Kosten denen ei-
nes effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-
sprechen, transparent sind und gleichzeitig eine angemessene Ka-
pitalrendite umfassen, sowie gegebenenfalls die Tarifvergleiche
der Regulierungsbehörden berücksichtigen.

(8) Bei der Berechnung der Tarife für den Netzzugang müssen die
Ist-Kosten, soweit diese Kosten denen eines effizienten und struk-
turell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen und transparent
sind, sowie die Notwendigkeit, angemessene Kapitalrenditen und
Anreize für den Bau neuer Infrastrukturen zu bieten, einschließ-
lich einer besonderen Regulierung neuer Investitionen gemäß der
Richtlinie 2009/73/EG berücksichtigt werden. In dieser Hinsicht
und insbesondere, wenn ein tatsächlicher Leitungswettbewerb
zwischen verschiedenen Fernleitungen gegeben ist, sind Tarifver-
gleiche durch die Regulierungsbehörden als relevante Methode zu
berücksichtigen.

(9) Die Verwendung von marktorientierten Verfahren, wie etwa Ver-
steigerungen, zur Festlegung von Tarifen muss mit den Bestim-
mungen der Richtlinie 2009/73/EG vereinbar sein.

(10) Ein gemeinsamer Mindestbestand an Dienstleistungen für den
Zugang Dritter ist nötig, damit in der Praxis in der gesamten
Gemeinschaft ein gemeinsamer Mindeststandard für den Netzzu-
gang gegeben und sichergestellt ist, dass die Dienstleistungen für
den Zugang Dritter in ausreichendem Umfang kompatibel sind,
und damit die aus einem gut funktionierenden Erdgasbinnenmarkt
resultierenden Nutzeffekte ausgeschöpft werden können.

(11) Derzeit gibt es jedoch Hindernisse für den Verkauf von Erdgas in
der Gemeinschaft zu gleichen Bedingungen und ohne Diskrimi-
nierung oder Benachteiligung. Insbesondere gibt es noch nicht in
allen Mitgliedstaaten einen nichtdiskriminierenden Netzzugang
und eine gleichermaßen wirksame Regulierungsaufsicht, und es
bestehen immer noch isolierte Märkte.

(12) Zur Vollendung des Erdgasbinnenmarkts sollte für ausreichende
grenzüberschreitende Gasfernleitungskapazitäten gesorgt und die
Marktintegration gefördert werden.

(13) In der Mitteilung der Kommission vom 10. Januar 2007 mit dem
Titel „Eine Energiepolitik für Europa“ wurde dargelegt, wie
wichtig es ist, den Erdgasbinnenmarkt zu vollenden und für
alle Erdgasunternehmen in der Gemeinschaft gleiche Bedingun-
gen zu schaffen. Die Mitteilung der Kommission an das Europä-
ische Parlament und den Rat mit dem Titel „Aussichten für den
Erdgas- und den Elektrizitätsbinnenmarkt“ und die Mitteilung der
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Kommission mit dem Titel „Untersuchung der europäischen Gas-
und Elektrizitätssektoren gemäß Artikel 17 der Verordnung (EG)
Nr. 1/2003 (Abschlussbericht)“ haben deutlich gemacht, dass die
derzeitigen Vorschriften und Maßnahmen weder den notwendigen
Rahmen bieten noch die Schaffung von Verbindungskapazitäten
gewährleisten, die erforderlich sind, um das Ziel eines gut funk-
tionierenden, effizienten und offenen Binnenmarktes zu verwirk-
lichen.

(14) Über eine gründliche Umsetzung des bestehenden Regulierungs-
rahmens hinaus sollte der in der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005
festgelegte Regulierungsrahmen für den Erdgasbinnenmarkt im
Einklang mit diesen Mitteilungen angepasst werden.

(15) Es ist insbesondere eine stärkere Zusammenarbeit und Koordinie-
rung zwischen den Fernleitungsnetzbetreibern erforderlich, um
Netzkodizes für die Bereitstellung und die Handhabung des kon-
kreten und transparenten Zugangs zu den Fernleitungsnetzen über
die Grenzen hinweg zu schaffen und eine abgestimmte, ausrei-
chend zukunftsorientierte Planung und solide technische Entwick-
lung des Fernleitungsnetzes in der Gemeinschaft, einschließlich
der Schaffung von Verbindungskapazitäten, unter gebührender
Berücksichtigung der Umwelt sicherzustellen. Die Netzkodizes
sollten den von der durch die Verordnung (EG) Nr. 713/2009
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009
zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der
Energieregulierungsbehörden (1) eingerichteten Agentur für die
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden („Agentur“)
entwickelten Rahmenleitlinien, die ihrem Wesen nach nicht bin-
dend sind (Rahmenleitlinien), folgen. Die Agentur sollte bei der
auf tatsächliche Umstände gestützten Prüfung der Entwürfe von
Netzkodizes — einschließlich der Frage, ob die Netzkodizes den
Rahmenleitlinien entsprechen — mitwirken und diese der Kom-
mission zur Annahme empfehlen können. Die Agentur sollte fer-
ner geplante Änderungen der Netzkodizes begutachten und diese
der Kommission zur Annahme empfehlen können. Die Fernlei-
tungsnetzbetreiber sollten ihre Netze nach diesen Netzkodizes be-
treiben.

(16) Um die optimale Verwaltung des Erdgasfernleitungsnetzes in der
Gemeinschaft zu gewährleisten, sollte ein Europäischer Verbund
der Fernleitungsnetzbetreiber für Gas („ENTSO (Gas)“) gegrün-
det werden. Die Aufgaben des ENTSO (Gas) sollten unter Ein-
haltung der Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft durchge-
führt werden, die für die Entscheidungen des ENTSO (Gas) wei-
ter gelten. Die Aufgaben des ENTSO (Gas) sollten genau defi-
niert werden, und seine Arbeitsmethode sollte so konzipiert sein,
dass sie Effizienz, Transparenz und die repräsentative Natur des
ENTSO (Gas) gewährleistet. Die vom ENTSO (Gas) ausgearbei-
teten Netzkodizes sollen die für rein inländische Angelegenheiten
erforderlichen nationalen Netzkodizes nicht ersetzen. Da durch
einen Ansatz, der auf die regionale Ebene abstellt, wirksamere
Fortschritte erzielt werden können, sollten die Fernleitungsnetzbe-
treiber innerhalb der Gesamtstruktur, die der Zusammenarbeit
dient, regionale Strukturen schaffen und gleichzeitig sicherstellen,
dass die auf regionaler Ebene erzielten Ergebnisse mit den auf
Gemeinschaftsebene festgelegten Netzkodizes und nicht binden-
den zehnjährigen Netzentwicklungsplänen vereinbar sind. Die Zu-
sammenarbeit innerhalb solcher regionalen Strukturen setzt die
effektive Trennung der Netztätigkeiten von den Erzeugungs-
und Versorgungstätigkeiten voraus. Fehlt eine solche Trennung,
so kann es bei der regionalen Zusammenarbeit zwischen den
Übertragungsnetzbetreibern zu wettbewerbswidrigem Verhalten
kommen. Die Mitgliedstaaten sollten auf regionaler Ebene die
Zusammenarbeit fördern und die Effektivität des Netzes beobach-
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ten. Die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene sollte mit den
Fortschritten bei der Schaffung eines wettbewerbsbestimmten
und effizienten Erdgasbinnenmarkts vereinbar sein.

(17) Alle Marktteilnehmer haben ein Interesse an der Arbeit, die vom
ENTSO (Gas) erwartet wird. Effektive Konsultationen sind daher
unerlässlich und vorhandene Einrichtungen, die zur Erleichterung
und zur Straffung des Konsultationsprozesses geschaffen wurden,
z. B. die Europäische Gesellschaft zur Vereinfachung/-
Harmonisierung des Gashandels, nationale Regulierungsbehörden
oder die Agentur, sollten eine wichtige Rolle spielen.

(18) Um größere Transparenz beim Aufbau des Erdgasfernleitungsnet-
zes in der Gemeinschaft zu gewährleisten, sollte der ENTSO
(Gas) einen nicht bindenden gemeinschaftsweiten zehnjährigen
Netzentwicklungsplan („gemeinschaftsweiter Netzentwicklungs-
plan“) erstellen, veröffentlichen und regelmäßig aktualisieren.
Praktikable Erdgasfernleitungsnetze und erforderliche regionale
Netzverbindungen, die aus wirtschaftlicher Sicht oder im Hin-
blick auf die Versorgungssicherheit relevant sind, sollten in die-
sem Netzentwicklungsplan enthalten sein.

(19) Für die Verbesserung des Wettbewerbs durch liquide Großhan-
delsgasmärkte ist von entscheidender Bedeutung, dass Gas unab-
hängig davon, wo es sich im Netz befindet, gehandelt werden
kann. Dies lässt sich nur dadurch erreichen, dass den Netznutzern
die Möglichkeit eingeräumt wird, Ein- und Ausspeisekapazitäten
unabhängig voneinander zu buchen, was zur Folge hat, dass der
Gastransport durch Zonen erfolgt, statt Vertragswegen zu folgen.
Bereits auf dem 6. Madrider Forum am 30./31. Oktober 2002
haben die meisten Interessengruppen ihre Präferenz für Ein-
speise-/Ausspeisesysteme zur Förderung des Wettbewerbs ge-
äußert. Die Tarife sollten nicht von der Transportroute abhängig
sein. Der für einen oder mehrere Einspeisepunkte festgelegte Ta-
rif sollte daher nicht mit dem für einen oder mehrere Ausspeise-
punkte festgelegten Tarif verknüpft sein und umgekehrt.

(20) Im Kontext des nichtdiskriminierenden Netzzugangs für Fernlei-
tungsnetzbetreiber ist unter harmonisierten Transportverträgen
nicht zu verstehen, dass die Bedingungen in den Transportver-
trägen eines bestimmten Fernleitungsnetzbetreibers eines Mit-
gliedstaats mit den Bedingungen in den Transportverträgen eines
anderen Fernleitungsnetzbetreibers dieses oder eines anderen Mit-
gliedstaats identisch sein müssen, es sei denn, dass Mindestan-
forderungen festgelegt sind, denen alle Transportverträge genügen
müssen.

(21) In den Gasnetzen bestehen erhebliche vertraglich bedingte Eng-
pässe. Die Grundsätze des Engpassmanagements und der Kapa-
zitätszuweisung bei neuen oder neu verhandelten Verträgen beru-
hen daher auf der Freigabe ungenutzter Kapazitäten, wobei es den
Netznutzern ermöglicht wird, kontrahierte Kapazität zu verpach-
ten oder weiter zu verkaufen, und auf der Verpflichtung der Fern-
leitungsnetzbetreiber, dem Markt ungenutzte Kapazität zumindest
für den folgenden Gastag (auf „Day-ahead“-Basis) und als unter-
brechbare Kapazität anzubieten. Angesichts des hohen Anteils
von Altverträgen und der Notwendigkeit, gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen für die Nutzer neuer Kapazitäten und für die Nutzer
vorhandener Kapazitäten zu schaffen, sollten jene Grundsätze auf
die gesamte kontrahierte Kapazität, auch auf Altverträge, Anwen-
dung finden.

(22) Wenngleich physische Netzengpässe in der Gemeinschaft derzeit
selten ein Problem sind, könnten sie in der Zukunft zu einem
solchen werden. Daher müssen Grundprinzipien dafür festgelegt
werden, wie in solchen Fällen die Kapazitäten auf überlasteten
Netzen zugewiesen werden.
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(23) Die Marktbeobachtung, die die nationalen Regulierungsbehörden
und die Kommission in den letzten Jahren durchgeführt haben,
hat gezeigt, dass die derzeit geltenden Transparenzanforderungen
und Regeln für den Infrastrukturzugang nicht ausreichen, um ei-
nen echten, gut funktionierenden, offenen und effizienten Erdgas-
binnenmarkt sicherzustellen.

(24) Damit alle Marktteilnehmer die gesamte Angebots- und Nachfra-
gesituation bewerten und die Gründe für Änderungen des Groß-
handelspreises nachvollziehen können, ist ein gleicher Zugang zu
Informationen über den physischen Zustand und die Effizienz des
Netzes erforderlich. Dieser umfasst genauere Informationen über
Angebot und Nachfrage, Netzkapazität, Lastflüsse und Wartungs-
arbeiten, Ausgleich von Mengenabweichungen und Verfügbarkeit
und Zugang zu Speicheranlagen. Die Bedeutung dieser Informa-
tionen für das Funktionieren des Marktes setzt voraus, dass die
aus Gründen der Vertraulichkeit für die Veröffentlichung beste-
henden Einschränkungen abgeschwächt werden.

(25) Die Vertraulichkeitserfordernisse für wirtschaftlich sensible Infor-
mationen sind jedoch besonders wichtig, wenn geschäftsstrategi-
sche Daten des Unternehmens betroffen sind, wenn es nur einen
Nutzer einer Speicheranlage gibt oder wenn Daten zu Ausspeise-
punkten innerhalb eines Netzes oder Teilnetzes betroffen sind, die
nicht mit einem anderen Fernleitungs- oder Verteilernetz, sondern
mit einem einzigen Industriekunden verbunden sind, so dass
durch die Veröffentlichung dieser Daten vertrauliche Informatio-
nen über den Produktionsprozess dieses Kunden offenbart wür-
den.

(26) Zur Stärkung des Vertrauens in den Markt müssen die Marktteil-
nehmer sicher sein, dass missbräuchliches Verhalten mit wirksa-
men, verhältnismäßigen und abschreckenden Sanktionen belegt
werden kann. Die zuständigen Behörden sollten die Befugnis er-
halten, Fälle von behauptetem Marktmissbrauch wirksam zu un-
tersuchen. Hierzu ist es erforderlich, dass die zuständigen Behör-
den Zugang zu Daten haben, die Aufschluss über betriebliche
Entscheidungen der Versorgungsunternehmen geben. Auf dem
Gasmarkt werden alle diese Entscheidungen den Netzbetreibern
in Form von Kapazitätsreservierungen, Kapazitätsnominierungen
und erfolgten Lastflüssen mitgeteilt. Die Netzbetreiber sollten
solche Informationen den zuständigen Behörden in leicht zugäng-
licher Weise eine bestimmte Zeit lang zur Verfügung halten. Die
zuständigen Behörden sollten zudem die Einhaltung der Regeln
durch die Fernleitungsnetzbetreiber regelmäßig beobachten.

(27) Der Zugang zu Gasspeicheranlagen und zu Anlagen für verflüs-
sigtes Erdgas („LNG-Anlagen“) ist in einigen Mitgliedstaaten
unzureichend, weshalb die Umsetzung der geltenden Regelungen
verbessert werden muss. Die Gruppe der europäischen Regulie-
rungsbehörden für Elektrizität und Erdgas kam nach ihrer Markt-
beobachtung zu dem Schluss, dass die freiwilligen Leitlinien für
die gute Praxis in Bezug auf den Zugang Dritter für Betreiber von
Speicheranlagen, die von allen Interessengruppen im Rahmen des
Madrider Forums vereinbart wurden, unzureichend angewandt
werden und daher verbindlich gemacht werden müssen.

(28) Von den Fernleitungsnetzbetreibern betriebene, nichtdiskriminie-
rende und transparente Ausgleichssysteme für Erdgas sind wich-
tige Mechanismen, insbesondere für neue Marktteilnehmer, die
möglicherweise größere Schwierigkeiten als bereits in einem re-
levanten Markt etablierte Unternehmen haben, ihr gesamtes Ver-
kaufsportfolio auszugleichen. Daher müssen Regeln festgelegt
werden, die gewährleisten, dass die Fernleitungsnetzbetreiber sol-
che Mechanismen in einer Weise handhaben, die mit nichtdis-
kriminierenden, transparenten und effektiven Netzzugangsbedin-
gungen vereinbar ist.
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(29) Der Handel mit primären Kapazitätsrechten spielt bei der Ent-
wicklung eines wettbewerbsoffenen Marktes und für die Entste-
hung von Liquidität eine wichtige Rolle. Diese Verordnung sollte
daher Grundregeln hierfür festlegen.

(30) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten die Einhaltung die-
ser Verordnung und der gemäß dieser Verordnung erlassenen
Leitlinien gewährleisten.

(31) In den Leitlinien im Anhang dieser Verordnung sind spezielle,
ausführliche Umsetzungsregeln festgelegt, die auf den Zweiten
Leitlinien für die gute Praxis beruhen. Diese Regeln werden im
Laufe der Zeit unter Berücksichtigung der Besonderheiten der
nationalen Erdgasnetze gegebenenfalls weiterzuentwickeln sein.

(32) Wenn die Kommission Änderungen der Leitlinien im Anhang
dieser Verordnung vorschlägt, sollte sie sicherstellen, dass alle
von diesen Leitlinien betroffenen und durch Fachverbände ver-
tretenen einschlägigen Kreise und die Mitgliedstaaten zuvor im
Rahmen des Madrider Forums angehört werden.

(33) Die Mitgliedstaaten und die zuständigen nationalen Behörden
sollten dazu verpflichtet sein, der Kommission einschlägige In-
formationen zur Verfügung zu stellen. Informationen dieser Art
sollten von der Kommission vertraulich behandelt werden.

(34) Diese Verordnung und die gemäß dieser Verordnung erlassenen
Leitlinien berühren nicht die Anwendung der Wettbewerbsvor-
schriften der Gemeinschaft.

(35) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnah-
men sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom
28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung
der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (1)
erlassen werden.

(36) Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis erhalten, Leit-
linien festzulegen oder zu erlassen, die notwendig sind, um das
zur Verwirklichung des Ziels dieser Verordnung erforderliche
Mindestmaß an Harmonisierung zu gewährleisten. Da es sich
hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Tragweite handelt, die
eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verord-
nung durch Hinzufügung neuer nicht wesentlicher Bestimmungen
bewirken, sind diese Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren
mit Kontrolle gemäß Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG zu
erlassen.

(37) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Festlegung gerechter
Regeln für die Bedingungen für den Zugang zu Erdgasfernlei-
tungsnetzen, Speicheranlagen und LNG-Anlagen auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und
daher besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirklichen ist, kann
die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Erreichung
dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(38) Wegen des Umfangs der durch den vorliegenden Rechtsakt an
der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 vorgenommenen Änderun-
gen sollten die betreffenden Bestimmungen aus Gründen der
Klarheit und der Vereinfachung in einem einzigen Text in einer
neuen Verordnung neu gefasst werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

Ziel dieser Verordnung ist

a) die Festlegung nichtdiskriminierender Regeln für die Bedingungen
für den Zugang zu Erdgasfernleitungsnetzen unter Berücksichtigung
der besonderen Merkmale nationaler und regionaler Märkte, um das
reibungslose Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts sicherzustellen;

b) die Festlegung nichtdiskriminierender Regeln für die Bedingungen
für den Zugang zu LNG-Anlagen und Speicheranlagen unter Berück-
sichtigung der besonderen Merkmale der nationalen und regionalen
Märkte und

c) die Förderung des Entstehens eines reibungslos funktionierenden und
transparenten Großhandelsmarkts mit einem hohen Grad an Gasver-
sorgungssicherheit und die Schaffung von Mechanismen zur Harmo-
nisierung der Regeln über den Netzzugang für den grenzüberschrei-
tenden Gashandel.

Das in Unterabsatz 1 genannte Ziel umfasst die Festlegung von harmo-
nisierten Grundsätzen für die Tarife oder für die bei ihrer Berechnung
zugrunde gelegten Methoden, für den Zugang zum Netz, jedoch nicht
zu Speicheranlagen, die Einrichtung von Dienstleistungen für den Zu-
gang Dritter und harmonisierte Grundsätze für die Kapazitätszuweisung
und das Engpassmanagement, die Festlegung der Transparenzanforde-
rungen, Regeln für den Ausgleich von Mengenabweichungen und Aus-
gleichsentgelte sowie die Erleichterung des Kapazitätshandels.

Diese Verordnung gilt mit Ausnahme des Artikels 19 Absatz 4 nur für
Speicheranlagen, die unter Artikel 33 Absatz 3 oder Absatz 4 der
Richtlinie 2009/73/EG fallen.

Die Mitgliedstaaten können in Einklang mit der Richtlinie 2009/73/EG
eine Rechtspersönlichkeit oder Stelle einrichten, die eine oder mehrere
der normalerweise dem Fernleitungsnetzbetreiber zugewiesenen Funk-
tionen übernimmt, der die Anforderungen dieser Verordnung zu erfüllen
hat. Diese Rechtspersönlichkeit oder Stelle unterliegt der Zertifizierung
gemäß Artikel 3 dieser Verordnung sowie der Benennung gemäß Arti-
kel 10 der Richtlinie 2009/73/EG.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „Fernleitung“ den Transport von Erdgas durch ein hauptsächlich
Hochdruckfernleitungen umfassendes Netz, mit Ausnahme von vor-
gelagerten Rohrleitungsnetzen und des in erster Linie im Zusam-
menhang mit der lokalen Erdgasverteilung benutzten Teils von
Hochdruckfernleitungen, zum Zweck der Belieferung von Kunden,
jedoch mit Ausnahme der Versorgung;

2. „Transportvertrag“ einen Vertrag, den der Fernleitungsnetzbetreiber
mit einem Netznutzer im Hinblick auf die Durchführung der Fern-
leitung geschlossen hat;

3. „Kapazität“ den maximalen Lastfluss, der in Norm-Kubikmetern
pro Zeiteinheit oder in Energieeinheiten pro Zeiteinheit ausgedrückt
wird, auf den der Netznutzer gemäß den Bestimmungen des Trans-
portvertrags Anspruch hat;

4. „nicht genutzte Kapazität“ eine verbindliche Kapazität, die ein
Netznutzer im Rahmen eines Transportvertrags zwar erworben,
aber zum Zeitpunkt des vertraglich festgelegten Fristablaufs nicht
nominiert hat;
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5. „Engpassmanagement“ das Management des Kapazitätsportfolios
des Fernleitungsnetzbetreibers zur optimalen und maximalen Nut-
zung der technischen Kapazität und zur rechtzeitigen Feststellung
künftiger Engpass- und Sättigungsstellen;

6. „Sekundärmarkt“ den Markt für die auf andere Weise als auf dem
Primärmarkt gehandelte Kapazität;

7. „Nominierung“ die vorherige Meldung des tatsächlichen Lastflus-
ses, den der Netznutzer in das Netz ein- oder aus diesem ausspeisen
will, an den Fernleitungsnetzbetreiber;

8. „Renominierung“ die nachträgliche Meldung einer korrigierten No-
minierung;

9. „Netzintegrität“ jedwede auf ein Fernleitungsnetz, einschließlich der
erforderlichen Fernleitungsanlagen, bezogene Situation, in der Erd-
gasdruck und Erdgasqualität innerhalb der von dem Fernleitungs-
netzbetreiber festgelegten Mindest- und Höchstgrenzen bleiben, so
dass der Erdgasferntransport technisch gewährleistet ist;

10. „Ausgleichsperiode“ den Zeitraum, innerhalb dessen jeder Netznut-
zer die Entnahme einer in Energieeinheiten ausgedrückten Erdgas-
menge durch die Einspeisung der gleichen Erdgasmenge in das
Fernleitungsnetz gemäß dem Transportvertrag oder dem Netzcode
ausgleichen muss;

11. „Netznutzer“ einen Kunden oder einen potenziellen Kunden eines
Fernleitungsnetzbetreibers und Fernleitungsnetzbetreiber selbst, so-
fern diese ihre Funktionen im Zusammenhang mit der Fernleitung
wahrnehmen müssen;

12. „unterbrechbare Dienstleistungen“ Dienstleistungen, die der Fernlei-
tungsnetzbetreiber in Bezug auf unterbrechbare Kapazität anbietet;

13. „unterbrechbare Kapazität“ die Erdgasfernleitungskapazität, die von
dem Fernleitungsnetzbetreiber gemäß den im Transportvertrag fest-
gelegten Bedingungen unterbrochen werden kann;

14. „langfristige Dienstleistungen“ Dienstleistungen, die der Fernlei-
tungsnetzbetreiber für eine Dauer von einem Jahr oder mehr anbie-
tet;

15. „kurzfristige Dienstleistungen“ Dienstleistungen, die der Fernlei-
tungsnetzbetreiber für eine Dauer von weniger als einem Jahr an-
bietet;

16. „verbindliche Kapazität“ Erdgasfernleitungskapazität, die von dem
Fernleitungsnetzbetreiber vertraglich als nicht unterbrechbare Kapa-
zität zugesichert wurde;

17. „verbindliche Dienstleistungen“ Dienstleistungen, die der Fernlei-
tungsnetzbetreiber in Bezug auf verbindliche Kapazität anbietet;

18. „technische Kapazität“ die verbindliche Höchstkapazität, die der
Fernleitungsnetzbetreiber den Netznutzern unter Berücksichtigung
der Netzintegrität und der betrieblichen Anforderungen des Fern-
leitungsnetzes anbieten kann;

19. „kontrahierte Kapazität“ die Kapazität, die der Fernleitungsnetzbe-
treiber einem Netznutzer durch einen Transportvertrag zugewiesen
hat;

20. „verfügbare Kapazität“ den Teil der technischen Kapazität, die nicht
zugewiesen wurde und dem Netz aktuell noch zur Verfügung steht;

21. „vertraglich bedingter Engpass“ eine Situation, in der das Ausmaß
der Nachfrage nach verbindlicher Kapazität die technische Kapazität
übersteigt;

22. „Primärmarkt“ den Markt für die vom Fernleitungsnetzbetreiber
direkt gehandelte Kapazität;
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23. „physischer Engpass“ eine Situation, in der das Ausmaß der Nach-
frage nach tatsächlichen Lieferungen die technische Kapazität zu
einem bestimmten Zeitpunkt übersteigt;

24. „Kapazität einer LNG-Anlage“ die Kapazität einer LNG-Kopfsta-
tion zur Verflüssigung von Erdgas oder zur Einfuhr, Entladung,
vorübergehenden Speicherung und Wiederverdampfung von ver-
flüssigtem Erdgas und entsprechende Hilfsdienste;

25. „Volumen“ die Gasmenge, zu deren Speicherung der Nutzer einer
Speicheranlage berechtigt ist;

26. „Ausspeicherleistung“ die Rate, mit der der Speichernutzer zur Aus-
speisung von Gas aus der Speicheranlage berechtigt ist;

27. „Einspeicherleistung“ die Rate, mit der der Speichernutzer zur Ein-
speisung von Gas in die Speicheranlage berechtigt ist;

28. „Speicherkapazität“ eine beliebige Kombination von Volumen, Ein-
speicherleistung und Ausspeicherleistung.

(2) Unbeschadet der Begriffsbestimmungen des Absatzes 1 dieses
Artikels gelten auch die Begriffsbestimmungen des Artikels 2 der
Richtlinie 2009/73/EG, die für die Anwendung dieser Verordnung rele-
vant sind, mit Ausnahme der Bestimmung des Begriffs „Fernleitung“ in
Nummer 3 jenes Artikels.

Die die Fernleitung betreffenden Begriffsbestimmungen in Absatz 1
Nummern 3 bis 23 gelten analog für Speicheranlagen und LNG-An-
lagen.

Artikel 3

Zertifizierung von Fernleitungsnetzbetreibern

(1) Wenn die Kommission die Mitteilung über die Zertifizierung ei-
nes Fernleitungsnetzbetreibers nach Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie
2009/73/EG erhalten hat, prüft sie diese Mitteilung unmittelbar nach
ihrem Eingang. Die Kommission übermittelt der zuständigen nationalen
Regulierungsbehörde innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag das
Eingangs der Mitteilung ihre Stellungnahme bezüglich der Vereinbarkeit
mit Artikel 10 Absatz 2 oder Artikel 11 sowie mit Artikel 9 der Richt-
linie 2009/73/EG.

Für die Erarbeitung der in Unterabsatz 1 genannten Stellungnahme kann
die Kommission die Stellungnahme der Agentur zur Entscheidung der
nationalen Regulierungsbehörde beantragen. In diesem Fall wird die in
Unterabsatz 1 genannte Zweimonatsfrist um weitere zwei Monate ver-
längert.

Legt die Kommission innerhalb der in den Unterabsätzen 1 und 2 ge-
nannten Fristen keine Stellungnahme vor, so wird davon ausgegangen,
dass sie keine Einwände gegen die Entscheidung der Regulierungsbe-
hörde erhebt.

(2) Innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Stellungnahme
der Kommission trifft die Regulierungsbehörde ihre endgültige Ent-
scheidung bezüglich der Zertifizierung des Fernleitungsnetzbetreibers,
wobei sie die Stellungnahme der Kommission so weit wie möglich
berücksichtigt. Die Entscheidung wird zusammen mit der Stellung-
nahme der Kommission veröffentlicht.

(3) Die Regulierungsbehörden und/oder die Kommission können zu
jedem Zeitpunkt des Verfahrens von Fernleitungsnetzbetreibern und/-
oder Unternehmen, die eine der Funktionen Gewinnung oder Versor-
gung wahrnehmen, die Vorlage sämtlicher für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben gemäß diesem Artikel relevanten Informationen verlangen.

(4) Die Regulierungsbehörden und die Kommission behandeln wirt-
schaftlich sensible Informationen vertraulich.
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(5) Die Kommission kann Leitlinien erlassen, in denen die Einzel-
heiten des Verfahrens für die Anwendung der Absätze 1 bis 2 des
vorliegenden Artikels festgelegt werden. Diese Maßnahme, durch die
nicht wesentliche Bestimmungen dieser Verordnung durch ihre Ergän-
zung geändert werden sollen, wird nach dem Regelungsverfahren mit
Kontrolle gemäß Artikel 28 Absatz 2 erlassen.

(6) Wenn die Kommission eine Meldung über die Zertifizierung ei-
nes Fernleitungsnetzbetreibers gemäß Artikel 9 Absatz 10 der Richtlinie
2009/73/EG erhalten hat, trifft sie eine Entscheidung nach diesem Ab-
satz. Die Regulierungsbehörde kommt der Entscheidung der Kommis-
sion nach.

Artikel 4

Europäisches Netz der Fernleitungsnetzbetreiber (Gas)

Alle Fernleitungsnetzbetreiber arbeiten auf Gemeinschaftsebene im Rah-
men des ENTSO (Gas) zusammen, um die Vollendung und das Funk-
tionieren des Erdgasbinnenmarkts sowie den grenzüberschreitenden
Handel zu fördern und die optimale Verwaltung, den koordinierten Be-
trieb und die sachgerechte technische Weiterentwicklung des Erdgas-
fernleitungsnetzes zu gewährleisten.

Artikel 5

Gründung des ENTSO (Gas)

(1) Spätestens bis zum 3. März 2011 legen die Gasfernleitungsnetz-
betreiber der Kommission und der Agentur den Entwurf der Satzung,
eine Liste der Mitglieder und den Entwurf der Geschäftsordnung —
einschließlich der Verfahrensregeln für die Konsultation anderer Ak-
teure — des zu gründenden ENTSO (Gas) vor.

(2) Binnen zwei Monaten ab dem Tag des Eingangs der Unterlagen
übermittelt die Agentur nach einer förmlichen Konsultation der alle
Akteure, insbesondere die Netznutzer und Kunden, vertretenden Orga-
nisationen der Kommission eine Stellungnahme zum Entwurf der Sat-
zung, zur Mitgliederliste und zum Entwurf der Geschäftsordnung.

(3) Binnen drei Monaten nach dem Tag des Eingangs der Stellung-
nahme der Agentur gibt die Kommission eine Stellungnahme zum Ent-
wurf der Satzung, zur Mitgliederliste und zum Entwurf der Geschäfts-
ordnung ab, wobei sie die Stellungnahme der Agentur gemäß Absatz 2
berücksichtigt.

(4) Binnen drei Monaten ab dem Tag des Eingangs der Stellung-
nahme der Kommission gründen die Fernleitungsnetzbetreiber den
ENTSO (Gas) und verabschieden und veröffentlichen dessen Satzung
und Geschäftsordnung.

Artikel 6

Festlegung der Netzkodizes

(1) Die Kommission stellt nach Konsultation der Agentur, des
ENTSO (Gas) und der anderen betroffenen Akteure eine jährliche Prio-
ritätenliste auf, in der die in Artikel 8 Absatz 6 genannten Bereiche
aufgeführt werden; die Liste ist in die Entwicklung der Netzkodizes
einzubeziehen.

(2) Die Kommission beantragt bei der Agentur, ihr innerhalb einer
angemessenen Frist von höchstens sechs Monaten eine nicht bindende
Rahmenleitlinie („Rahmenleitlinie“) vorzulegen, die entsprechend
Artikel 8 Absatz 7 präzise und objektive Grundsätze für die Ausarbei-
tung von Netzkodizes für die in der Prioritätenliste aufgeführten Berei-
che enthält. Jede Rahmenleitlinie muss zur Nichtdiskriminierung, zu
einem echten Wettbewerb und zum effizienten Funktionieren des Mark-
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tes beitragen. Auf einen mit Gründen versehenen Antrag der Agentur
hin kann die Kommission diese Frist verlängern.

(3) Die Agentur führt über einen Zeitraum von mindestens zwei
Monaten eine offene und transparente förmliche Konsultation des
ENTSO (Gas) und anderer betroffener Akteure zu der Rahmenleitlinie
durch.

(4) Trägt die Rahmenleitlinie nach Auffassung der Kommission nicht
zur Nichtdiskriminierung, zu einem echten Wettbewerb und zum effi-
zienten Funktionieren des Marktes bei, so kann sie die Agentur auf-
fordern, die Rahmenleitlinie innerhalb einer angemessenen Frist zu
überarbeiten und erneut der Kommission vorzulegen.

(5) Legt die Agentur nicht innerhalb der von der Kommission nach
Absatz 2 bzw. Absatz 4 gesetzten Frist eine Rahmenleitlinie erstmalig
oder erneut vor, so arbeitet die Kommission die betreffende Rahmen-
leitlinie aus.

(6) Die Kommission fordert den ENTSO (Gas) auf, der Agentur
innerhalb einer angemessenen Frist von höchstens 12 Monaten einen
Netzkodex vorzulegen, der der einschlägigen Rahmenleitlinie entspricht.

(7) Die Agentur übermittelt dem ENTSO (Gas) innerhalb von drei
Monaten nach Eingang des Netzkodex eine mit Gründen versehene
Stellungnahme zu dem Netzkodex; innerhalb dieses Zeitraums kann
die Agentur eine förmliche Konsultation der betroffenen Akteure durch-
führen.

(8) Der ENTSO (Gas) kann den Netzkodex unter Berücksichtigung
der Stellungnahme der Agentur ändern und erneut der Agentur vorlegen.

(9) Sobald sich die Agentur davon überzeugt hat, dass der Netzkodex
den einschlägigen Rahmenleitlinien entspricht, legt sie den Netzkodex
der Kommission vor und kann ihr dessen Annahme innerhalb einer
angemessenen Frist empfehlen. Nimmt die Kommission diesen Netz-
kodex nicht an, so gibt sie die Gründe dafür an.

(10) Arbeitet der ENTSO (Gas) nicht innerhalb der von der Kommis-
sion nach Absatz 6 gesetzten Frist einen Netzkodex aus, so kann die
Kommission die Agentur auffordern, auf der Grundlage der einschlägi-
gen Rahmenleitlinie den Entwurf eines Netzkodex auszuarbeiten. Die
Agentur kann, während sie diesen Entwurf ausarbeitet, eine weitere
Konsultation einleiten. Die Agentur legt den nach diesem Absatz aus-
gearbeiteten Entwurf eines Netzkodex der Kommission vor und kann ihr
dessen Erlass empfehlen.

(11) Die Kommission kann von sich aus, wenn der ENTSO (Gas)
oder die Agentur keinen Netzkodex gemäß Absatz 10 des vorliegenden
Artikels ausgearbeitet hat, oder auf Empfehlung der Agentur gemäß
Absatz 9 des vorliegenden Artikels einen oder mehrere Netzkodizes
für die in Artikel 8 Absatz 6 aufgeführten Bereiche erlassen.

Plant die Kommission, von sich aus einen Kodex zu erlassen, so kon-
sultiert sie die Agentur, den ENTSO (Gas) und alle einschlägigen Ak-
teure innerhalb eines Zeitraums von mindestens zwei Monaten zu dem
Entwurf eines Kodex. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesent-
licher Bestimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung werden nach
dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit Kon-
trolle erlassen.

(12) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der Kommission, die
Leitlinien gemäß Artikel 23 zu erlassen und zu ändern.

Artikel 7

Änderung von Netzkodizes

(1) Entwürfe zur Änderung eines gemäß Artikel 6 angenommenen
Netzkodex können der Agentur von Personen vorgeschlagen werden,
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die ein Interesse an diesem Netzkodex haben können, unter anderem
den ENTSO (Gas), Fernleitungsnetzbetreiber, Netznutzer und Verbrau-
cher. Auch die Agentur kann von sich aus Änderungen vorschlagen.

(2) Die Agentur konsultiert alle Interessengruppen gemäß Artikel 10
der Verordnung (EG) Nr. 713/2009. Im Anschluss an dieses Verfahren
kann die Agentur der Kommission mit Gründen versehene Änderungs-
vorschläge unterbreiten, wobei zu erläutern ist, inwieweit die Vor-
schläge mit den Zielen der Netzkodizes nach Artikel 6 Absatz 2 der
vorliegenden Verordnung übereinstimmen.

(3) Die Kommission kann Änderungen der nach Artikel 6 angenom-
menen Netzkodizes vornehmen, wobei sie den Vorschlägen der Agentur
Rechnung trägt. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher
Bestimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung werden nach dem
in Artikel 28 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle
erlassen.

(4) Die Prüfung der vorgeschlagenen Änderungen nach dem Verfah-
ren des Artikels 28 Absatz 2 beschränkt sich auf die Aspekte, die mit
der vorgeschlagenen Änderung im Zusammenhang stehen. Diese vorge-
schlagenen Änderungen erfolgen unbeschadet anderer Änderungen, die
die Kommission gegebenenfalls vorschlägt.

Artikel 8

Aufgaben des ENTSO (Gas)

(1) Der ENTSO (Gas) arbeitet auf Aufforderung durch die Kommis-
sion gemäß Artikel 6 Absatz 6 Netzkodizes für die in Absatz 6 des
vorliegenden Artikels genannten Bereiche aus.

(2) Der ENTSO (Gas) kann für die in Absatz 6 genannten Bereiche
Netzkodizes ausarbeiten, um die in Artikel 4 genannten Ziele zu er-
reichen, soweit diese Netzkodizes nicht die Bereiche betreffen, für die
die Kommission eine Aufforderung an das Netz gerichtet hat. Diese
Netzkodizes werden der Agentur zur Stellungnahme zugeleitet. Die
Stellungnahme wird durch den ENTSO (Gas) gebührend berücksichtigt.

(3) Der ENTSO verabschiedet Folgendes:

a) gemeinsame netztechnische Instrumente zur Sicherstellung der Koor-
dinierung des Netzbetriebs unter normalen Bedingungen und im Not-
fall, einschließlich eines gemeinsamen Systems zur Einstufung von
Störfällen, und Forschungspläne;

b) alle zwei Jahre einen nicht bindenden gemeinschaftsweiten zehnjäh-
rigen Netzentwicklungsplan („gemeinschaftsweiter Netzentwick-
lungsplan“); dieser enthält eine Europäische Prognose zur Angemes-
senheit des Angebots;

c) Empfehlungen zur Koordinierung der technischen Zusammenarbeit
zwischen Fernleitungsnetzbetreibern in der Gemeinschaft und in
Drittstaaten;

d) ein Jahresarbeitsprogramm;

e) einen Jahresbericht;

f) jährliche Sommer- und Winterversorgungsprognosen.

(4) Die Europäische Prognose zur Angemessenheit des Angebots ge-
mäß Absatz 3 Buchstabe b erstreckt sich auf die Gesamtangemessenheit
des Gasnetzes zur Deckung des bestehenden und des für den nächsten
Fünfjahreszeitraum sowie des für den Zeitraum zwischen 5
und 10 Jahren nach dem Berichtsdatum zu erwartenden Bedarfs. Diese
Europäische Prognose zur Angemessenheit des Angebots beruht auf den
von den einzelnen Fernleitungsnetzbetreibern aufgestellten Prognosen
für die Angemessenheit der jeweiligen nationalen Gasversorgung.
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(5) Das in Absatz 3 Buchstabe d genannte Jahresarbeitsprogramm
enthält eine Auflistung und eine Beschreibung der auszuarbeitenden
Netzkodizes, einen Plan für die Koordinierung des Netzbetriebs und
für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, die in dem jeweiligen
Jahr zu erfolgen haben, und einen vorläufigen Zeitplan.

(6) Die Netzkodizes gemäß den Absätzen 1 und 2 erstrecken sich auf
die folgenden Bereiche, wobei gegebenenfalls regionale besondere
Merkmale zu berücksichtigen sind:

a) Regeln für Netzsicherheit und -zuverlässigkeit;

b) Regeln für Netzanschluss;

c) Regeln für den Zugang Dritter;

d) Regeln für Datenaustausch und Abrechnung;

e) Regeln für die Interoperabilität;

f) betriebliche Verfahren bei Notfällen;

g) Regeln für Kapazitätszuweisung und Engpassmanagement;

h) Regeln für den Handel in Bezug auf die technische und operative
Bereitstellung der Netzzugangsdienste und den Austausch von Aus-
gleichsgas zwischen Netzen;

i) Transparenzregeln;

j) Regeln für den Ausgleich von Mengenabweichungen, einschließlich
netzbezogener Regeln für Nominierungsverfahren, Regeln für Aus-
gleichsentgelte und Regeln für den netztechnischen Ausgleich von
Mengenabweichungen zwischen den Netzen der Fernleitungsnetzbe-
treiber;

k) Regeln für harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen;

l) Energieeffizienz bei Gasnetzen.

(7) Die Netzkodizes gelten für grenzüberschreitende Netzangelegen-
heiten und Angelegenheiten der Marktintegration und berühren nicht das
Recht der Mitgliedstaaten, nationale Netzkodizes aufzustellen, die den
grenzüberschreitenden Handel nicht betreffen.

(8) Der ENTSO (Gas) beobachtet und analysiert die Umsetzung der
Kodizes und der von der Kommission nach Artikel 6 Absatz 11 ange-
nommenen Leitlinien und deren Wirkung auf die Harmonisierung der
geltenden Regeln zur Förderung der Marktintegration. Der ENTSO
(Gas) meldet seine Erkenntnisse der Agentur und nimmt die Ergebnisse
der Analyse in den in Absatz 3 Buchstabe e des vorliegenden Artikels
genannten Jahresbericht auf.

(9) Der ENTSO (Gas) stellt alle Informationen zur Verfügung, die
die Agentur benötigt, um ihre Aufgaben gemäß Artikel 9 Absatz 1 zu
erfüllen.

(10) Der ENTSO (Gas) verabschiedet alle zwei Jahre einen gemein-
schaftsweiten Netzentwicklungsplan nach Absatz 3 Buchstabe b und
veröffentlicht diesen. Der gemeinschaftsweite Netzentwicklungsplan
beinhaltet die Modellierung des integrierten Netzes, die Entwicklung
von Szenarien, eine Europäische Prognose zur Angemessenheit des An-
gebots und eine Bewertung der Belastbarkeit des Netzes.

Der gemeinschaftsweite Netzentwicklungsplan muss insbesondere

a) auf den nationalen Investitionsplänen unter Berücksichtigung der
in Artikel 12 Absatz 1 genannten regionalen Investitionspläne
und gegebenenfalls der gemeinschaftlichen Aspekte der Netzplanung
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einschließlich der Leitlinien für die transeuropäischen Energienetze
gemäß der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (1) aufbauen;

b) hinsichtlich der grenzüberschreitenden Verbindungsleitungen auch
auf den angemessenen Bedürfnissen verschiedener Netznutzer beru-
hen und langfristige Verpflichtungen von Investoren gemäß den Ar-
tikeln 14 und 22 der Richtlinie 2009/73/EG einschließen und

c) Investitionslücken — insbesondere in Bezug auf grenzüberschrei-
tende Kapazitäten — aufzeigen.

Hinsichtlich Unterabsatz 2 Buchstabe c kann dem gemeinschaftsweiten
Netzentwicklungsplan als Anlage eine Übersicht über die Hemmnisse,
die den Ausbau der grenzüberschreitenden Kapazitäten des Netzes auf-
grund unterschiedlicher Genehmigungsverfahren oder einer unterschied-
lichen Genehmigungspraxis erschweren, beigefügt werden.

(11) Die Agentur überprüft die nationalen zehnjährigen Netzentwick-
lungspläne unter dem Gesichtspunkt ihrer Kohärenz mit dem gemein-
schaftsweiten Netzentwicklungsplan. Stellt sie Widersprüche zwischen
einem nationalen zehnjährigen Netzentwicklungsplan und dem gemein-
schaftsweiten zehnjährigen Netzentwicklungsplan fest, empfiehlt sie je
nach Sachlage eine Änderung des nationalen zehnjährigen Netzentwick-
lungsplans oder des gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplans. Wird
ein solcher nationaler zehnjähriger Netzentwicklungsplan gemäß Arti-
kel 22 der Richtlinie 2009/73/EG ausgearbeitet, empfiehlt die Agentur
der zuständigen nationalen Regulierungsbehörde, den nationalen zehn-
jährigen Netzentwicklungsplan gemäß Artikel 22 Absatz 7 der genann-
ten Richtlinie zu ändern und setzt die Kommission hiervon in Kenntnis.

(12) Auf Antrag der Kommission übermittelt der ENTSO (Gas) der
Kommission seine Stellungnahme zu dem Erlass von Leitlinien nach
Artikel 23.

Artikel 9

Beobachtung durch die Agentur

(1) Die Agentur beobachtet die Durchführung der in
Artikel 8 Absätze 1, 2 und 3 genannten Aufgaben des ENTSO (Gas)
und erstattet der Kommission Bericht.

Die Agentur beobachtet die Umsetzung folgender Netzkodizes durch
den ENTSO (Gas): der Netzkodizes, die gemäß Artikel 8 Absatz 2 ent-
wickelt wurden, und der Netzkodizes, die gemäß Artikel 6 Absätze 1
bis 10 festgelegt, aber von der Kommission nicht gemäß
Artikel 6 Absatz 11 angenommen wurden. Falls der ENTSO (Gas)
keinen solchen Netzkodex umgesetzt hat, fordert die Agentur den
ENTSO (Gas) auf, eine ordnungsgemäß begründete Erklärung vorzu-
legen, warum es dies nicht getan hat. Die Agentur setzt die Kommission
von dieser Erklärung in Kenntnis und gibt eine Stellungnahme dazu ab.

Die Agentur beobachtet und analysiert die Umsetzung der Netzkodizes
und der von der Kommission nach Artikel 6 Absatz 11 erlassenen Leit-
linien und ihre Auswirkungen auf die Harmonisierung der geltenden
Regeln zur Förderung der Marktintegration sowie auf Nichtdiskriminie-
rung, echten Wettbewerb und effizientes Funktionieren des Marktes und
erstattet der Kommission Bericht.

(2) Der ENTSO (Gas) unterbreitet der Agentur den Entwurf des ge-
meinschaftsweiten Netzentwicklungsplans, den Entwurf des Jahresar-
beitsprogramms einschließlich der Informationen zum Konsultationsver-
fahren und der anderen in Artikel 8 Absatz 3 genannten Dokumente zur
Stellungnahme.
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Innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag des Eingangs der Unterlagen
gibt die Agentur eine ordnungsgemäß begründete Stellungnahme ab und
richtet Empfehlungen an den ENTSO (Gas) und an die Kommission,
falls ihres Erachtens der Entwurf des Jahresarbeitsprogramms oder der
Entwurf des gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplans, die vom
ENTSO (Gas) vorgelegt wurden, nicht zur Nichtdiskriminierung, zum
echten Wettbewerb, zum effizienten Funktionieren des Marktes oder zu
einem ausreichenden Maß an grenzüberschreitenden Verbindungsleitun-
gen, die Dritten offen stehen, beiträgt.

Artikel 10

Konsultationen

(1) Der ENTSO (Gas) konsultiert im Rahmen der Ausarbeitung der
Netzkodizes, des Entwurfs des gemeinschaftsweiten Netzentwicklungs-
plans und des Jahresarbeitsprogramms nach Artikel 8 Absätze 1, 2
und 3 umfassend, frühzeitig und auf offene und transparente Weise
alle einschlägigen Marktteilnehmer, insbesondere die Organisationen,
die alle Akteure vertreten gemäß der in Artikel 5 Absatz 1 genannten
Geschäftsordnung. Bei den Konsultationen werden die nationalen Re-
gulierungsbehörden und andere nationale Behörden, Versorgungs- und
Gewinnungsunternehmen, Netznutzer einschließlich der Kunden, Ver-
teilernetzbetreiber sowie die relevanten (Branchen-)Verbände, techni-
schen Gremien und Foren der Interessengruppen einbezogen. Dabei
verfolgt sie das Ziel, die Standpunkte und Vorschläge aller für den
Entscheidungsprozess relevanten Kreise einzuholen.

(2) Alle Unterlagen und Sitzungsprotokolle zu den in Absatz 1 ge-
nannten Aspekten werden veröffentlicht.

(3) Vor der Verabschiedung des Jahresarbeitsprogramms sowie der in
Artikel 8 Absätze 1, 2 und 3 genannten Netzkodizes teilt dem ENTSO
(Gas) mit, welche Stellungnahmen im Rahmen der Konsultation einge-
gangen sind und berücksichtigt wurden. Wurden Stellungnahmen nicht
berücksichtigt, so gibt der ENTSO (Gas) eine Begründung ab.

Artikel 11

Kosten

Die Kosten im Zusammenhang mit den in den Artikeln 4 bis 12 ge-
nannten Tätigkeiten des ENTSO (Gas) werden von den Fernleitungs-
netzbetreibern getragen und bei der Tarifberechnung berücksichtigt. Die
Regulierungsbehörden stimmen diesen Kosten nur dann zu, wenn sie
angemessen und verhältnismäßig sind.

Artikel 12

Regionale Zusammenarbeit der Fernleitungsnetzbetreiber

(1) Die Fernleitungsnetzbetreiber etablieren innerhalb des ENTSO
(Gas) eine regionale Zusammenarbeit, um zu den in
Artikel 8 Absätzen 1, 2 und 3 genannten Aufgaben beizutragen. Sie
veröffentlichen insbesondere alle zwei Jahre einen regionalen Investi-
tionsplan und können auf der Grundlage des regionalen Investitions-
plans Investitionsentscheidungen treffen.

(2) Die Fernleitungsnetzbetreiber fördern netztechnische Vereinba-
rungen, um ein optimales Netzmanagement zu gewährleisten, und för-
dern die Entwicklung von Energiebörsen, die koordinierte grenzüber-
schreitende Kapazitätszuweisung durch nichtdiskriminierende markt-
orientierte Lösungen, wobei sie die spezifischen Vorteile von impliziten
Auktionen für kurzfristige Zuweisungen gebührend berücksichtigen, und
die Einbeziehung von Mechanismen für den Ausgleich von Mengen-
abweichungen.
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(3) Um die in den Absätzen 1 und 2 genannten Ziele zu erreichen,
kann das geografische Gebiet, auf das sich die einzelnen Strukturen der
regionalen Zusammenarbeit erstrecken, von der Kommission festgelegt
werden, wobei bestehenden Strukturen der regionalen Zusammenarbeit
Rechnung getragen wird. Jeder Mitgliedstaat kann die Zusammenarbeit
in mehr als einem geografischen Gebiet fördern. Die Maßnahme nach
Satz 1 zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verord-
nung durch Ergänzung wird nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Hierzu konsultiert die Kommission die Agentur und den ENTSO (Gas).

Artikel 13

Tarife für den Netzzugang

(1) Die von den Regulierungsbehörden gemäß Artikel 41 Absatz 6
der Richtlinie 2009/73/EG genehmigten Tarife oder Methoden zu ihrer
Berechnung, die die Fernleitungsnetzbetreiber anwenden, sowie die ge-
mäß Artikel 32 Absatz 1 der genannten Richtlinie veröffentlichten Ta-
rife müssen transparent sein, der Notwendigkeit der Netzintegrität und
deren Verbesserung Rechnung tragen, die Ist-Kosten widerspiegeln, so-
weit diese Kosten denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren
Netzbetreibers entsprechen, transparent sind und gleichzeitig eine ange-
messene Kapitalrendite umfassen, sowie gegebenenfalls die Tarifverglei-
che der Regulierungsbehörden berücksichtigen. Die Tarife oder die Me-
thoden zu ihrer Berechnung müssen auf nichtdiskriminierende Weise
angewandt werden.

Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass die Tarife auch mittels
marktorientierter Verfahren wie Versteigerungen festgelegt werden kön-
nen, vorausgesetzt, dass diese Verfahren und die damit verbundenen
Einkünfte von der Regulierungsbehörde genehmigt werden.

Die Tarife oder die Methoden zu ihrer Berechnung müssen den effizien-
ten Gashandel und Wettbewerb erleichtern, während sie gleichzeitig
Quersubventionen zwischen den Netznutzern vermeiden und Anreize
für Investitionen und zur Aufrechterhaltung oder Herstellung der Inter-
operabilität der Fernleitungsnetze bieten.

Die Tarife für die Netznutzer müssen nichtdiskriminierend sein und
werden pro Einspeisepunkt in das Fernleitungsnetz oder pro Ausspeise-
punkt aus dem Fernleitungsnetz getrennt voneinander festgelegt. Kos-
tenaufteilungsmechanismen und Ratenfestlegungsmethoden bezüglich
der Ein- und Ausspeisepunkte werden von den nationalen Regulierungs-
behörden gebilligt. Ab dem 3. September 2011 stellen die Mitgliedstaa-
ten sicher, dass nach einer Übergangsfrist keine Netzentgelte auf der
Grundlage von Vertragspfaden erhoben werden.

(2) Durch die Tarife für den Netzzugang darf weder die Marktliqui-
dität eingeschränkt noch der Handel über die Grenzen verschiedener
Fernleitungsnetze hinweg verzerrt werden. Hemmen Unterschiede der
Tarifstrukturen oder der Ausgleichsmechanismen den Handel zwischen
Fernleitungsnetzen, so arbeiten die Fernleitungsnetzbetreiber unbescha-
det des Artikels 41 Absatz 6 der Richtlinie 2009/73/EG in enger Zu-
sammenarbeit mit den einschlägigen nationalen Behörden aktiv auf die
Konvergenz der Tarifstrukturen und der Entgelterhebungsgrundsätze
hin, auch im Zusammenhang mit Ausgleichsregelungen.

Artikel 14

Fernleitungsnetzbetreiber betreffende Dienstleistungen für den
Zugang Dritter

(1) Die Fernleitungsnetzbetreiber

a) stellen sicher, dass sie allen Netznutzern Dienstleistungen ohne Dis-
kriminierung anbieten;
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b) stellen sowohl verbindliche als auch unterbrechbare Dienstleistungen
für den Zugang Dritter bereit. Der Preis der unterbrechbaren Kapa-
zität spiegelt die Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung wider;

c) bieten den Netznutzern sowohl lang- als auch kurzfristige Dienst-
leistungen an.

Hinsichtlich Unterabsatz 1 Buchstabe a legt ein Fernleitungsnetzbetrei-
ber, der verschiedenen Kunden dieselbe Dienstleistung anbietet, dabei
gleichwertige vertragliche Bedingungen zugrunde, indem er entweder
harmonisierte Transportverträge oder einen gemeinsamen Netzcode be-
nutzt, die von der zuständigen Behörde nach dem in Artikel 41 der
Richtlinie 2009/73/EG genannten Verfahren genehmigt worden sind.

(2) Transportverträge, die mit unüblichen Anfangsterminen oder mit
einer kürzeren Laufzeit als der eines Jahresstandardtransportvertrags un-
terzeichnet werden, dürfen nicht zu willkürlich höheren oder niedrigeren
Tarifen führen, die nicht gemäß den Grundsätzen des
Artikels 13 Absatz 1 den Marktwert der Dienstleistung widerspiegeln.

(3) Gegebenenfalls können Dienstleistungen für den Zugang Dritter
unter dem Vorbehalt angemessener Garantien der Netznutzer bezüglich
ihrer Kreditwürdigkeit erbracht werden. Diese Garantien dürfen keine
ungerechtfertigten Marktzugangshemmnisse darstellen und müssen
nichtdiskriminierend, transparent und verhältnismäßig sein.

Artikel 15

Speicheranlagen und LNG-Anlagen betreffende Dienstleistungen für
den Zugang Dritter

(1) Die Betreiber von LNG-Anlagen und von Speicheranlagen

a) stellen sicher, dass sie allen Netznutzern Dienstleistungen, die die
Marktnachfrage befriedigen, diskriminierungsfrei anbieten; bieten
Betreiber von LNG-Anlagen oder von Speicheranlagen verschiede-
nen Kunden dieselbe Dienstleistung an, so legen sie dabei gleich-
wertige vertragliche Bedingungen zugrunde;

b) bieten Dienstleistungen an, die mit der Nutzung der verbundenen
Gastransportnetze kompatibel sind, und erleichtern den Zugang
durch die Zusammenarbeit mit dem Fernleitungsnetzbetreiber;

c) veröffentlichen innerhalb eines zeitlichen Rahmens, der mit den ver-
tretbaren kommerziellen Erfordernissen der Nutzer der Speicheran-
lagen und der LNG-Anlagen vereinbar ist, relevante Informationen,
insbesondere Daten über die Nutzung und die Verfügbarkeit der
Dienstleistungen, wobei diese Veröffentlichung von der nationalen
Regulierungsbehörde beobachtet wird.

(2) Die Betreiber von Speicheranlagen

a) stellen sowohl verbindliche als auch unterbrechbare Dienstleistungen
für den Zugang Dritter bereit; der Preis der unterbrechbaren Kapa-
zität spiegelt die Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung wider;

b) bieten den Speicheranlagennutzern sowohl lang- als auch kurzfristige
Dienstleistungen an und

c) bieten den Speicheranlagennutzern hinsichtlich Speichervolumen,
Einspeicherleistung und Ausspeicherleistung sowohl kombinierte
als auch einzelne Dienstleistungen an.

(3) Verträge für LNG-Anlagen und Speicheranlagen dürfen nicht zu
willkürlich höheren Tarifen führen, wenn sie

a) mit unüblichen Anfangsterminen außerhalb eines Erdgasjahres unter-
zeichnet werden oder

b) mit einer kürzeren Laufzeit als der eines Standardvertrags für LNG-
Anlagen und Speicheranlagen auf Jahresbasis unterzeichnet werden.
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(4) Gegebenenfalls können Dienstleistungen für den Zugang Dritter
unter dem Vorbehalt angemessener Garantien der Netznutzer bezüglich
ihrer Kreditwürdigkeit erbracht werden. Diese Garantien dürfen keine
ungerechtfertigten Marktzugangshemmnisse darstellen und müssen
nichtdiskriminierend, transparent und verhältnismäßig sein.

(5) Vertragliche Begrenzungen der erforderlichen Mindestkapazität
von LNG-Anlagen und Speicheranlagen müssen durch technische Sach-
zwänge begründet sein und kleineren Speichernutzern den Zugang zu
Speicherdienstleistungen ermöglichen.

Artikel 16

Fernleitungsnetzbetreiber betreffende Grundsätze der
Kapazitätszuweisungsmechanismen und der Verfahren für das

Engpassmanagement

(1) Den Marktteilnehmern wird in allen in Artikel 18 Absatz 3 ge-
nannten maßgeblichen Punkten die größtmögliche Kapazität zur Ver-
fügung gestellt, wobei auf die Netzintegrität und einen effizienten Netz-
betrieb geachtet wird.

(2) Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen nichtdiskriminie-
rende und transparente Kapazitätszuweisungsmechanismen und setzen
diese um; diese müssen

a) angemessene ökonomische Signale für die effiziente und maximale
Nutzung der technischen Kapazität liefern, Investitionen in neue
Infrastruktur erleichtern und den grenzüberschreitenden Erdgashandel
erleichtern;

b) kompatibel mit den Marktmechanismen einschließlich Spotmärkten
und „Trading Hubs“ sein und gleichzeitig flexibel und in der Lage
sein, sich einem geänderten Marktumfeld anzupassen, und

c) mit den Netzzugangsregelungen der Mitgliedstaaten kompatibel sein.

(3) Die Fernleitungsnetzbetreiber wenden nichtdiskriminierende,
transparente Verfahren für das Engpassmanagement an, die den grenz-
überschreitenden Erdgashandel ohne Diskriminierung erleichtern, und
veröffentlichen diese; die Verfahren beruhen auf folgenden Grundsät-
zen:

a) Im Falle vertraglich bedingter Engpässe bietet der Fernleitungsnetz-
betreiber ungenutzte Kapazität auf dem Primärmarkt zumindest auf
„Day-ahead“-Basis (für den folgenden Gastag) und als unterbrech-
bare Kapazität an, und

b) Netznutzer, die ihre ungenutzte, kontrahierte Kapazität auf dem Se-
kundärmarkt weiterverkaufen oder verpachten wollen, sind hierzu
berechtigt.

Hinsichtlich Unterabsatz 1 Buchstabe b können die Mitgliedstaaten eine
Benachrichtigung oder Unterrichtung des Fernleitungsnetzbetreibers
durch die Netznutzer verlangen.

(4) Im Falle physischer Engpässe wenden die Fernleitungsnetzbetrei-
ber oder gegebenenfalls die Regulierungsbehörden nichtdiskriminie-
rende, transparente Kapazitätszuweisungsmechanismen an.

(5) Fernleitungsnetzbetreiber bewerten regelmäßig die Marktnach-
frage nach neuen Investitionen. Bei der Planung neuer Investitionen
bewerten die Fernleitungsnetzbetreiber die Marktnachfrage und berück-
sichtigen die Versorgungssicherheit.
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Artikel 17

Speicheranlagen und LNG-Anlagen betreffende Grundsätze der
Kapazitätszuweisungsmechanismen und Verfahren für das

Engpassmanagement

(1) Den Marktteilnehmern wird die größtmögliche Speicheranlagen-
und LNG-Anlagenkapazität zur Verfügung gestellt, wobei auf die Netz-
integrität und einen effizienten Netzbetrieb geachtet wird.

(2) Die Betreiber von LNG-Anlagen und von Speicheranlagen ver-
öffentlichen nichtdiskriminierende, transparente Kapazitätszuweisungs-
mechanismen und setzen diese um; diese müssen

a) angemessene ökonomische Signale für die effiziente und maximale
Nutzung der Kapazität geben und Investitionen in neue Infrastruktur
erleichtern;

b) die Kompatibilität mit den Marktmechanismen einschließlich Spot-
märkten und „Trading Hubs“ sicherstellen und gleichzeitig flexibel
und in der Lage sein, sich einem geänderten Marktumfeld anzupas-
sen, und

c) mit den angeschlossenen Netzzugangssystemen kompatibel sein.

(3) LNG-Anlagen- und Speicheranlagenverträge enthalten Maßnah-
men zur Vermeidung des Hortens von Kapazität, wobei in Fällen ver-
traglich bedingter Engpässe folgende Grundsätze zu beachten sind:

a) Der Anlagenbetreiber bietet ungenutzte LNG-Anlagenkapazität und
ungenutzte Speicherkapazität unverzüglich auf dem Primärmarkt an;
im Falle von Speicheranlagen erfolgt dies zumindest auf „Day-
ahead“-Basis (für den folgenden Gastag) und als unterbrechbare Ka-
pazität;

b) LNG-Anlagen- und Speicheranlagennutzer, die ihre ungenutzte kon-
trahierte Kapazität auf dem Sekundärmarkt weiterverkaufen wollen,
sind hierzu berechtigt.

Artikel 18

Fernleitungsnetzbetreiber betreffende Transparenzanforderungen

(1) Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen ausführliche Infor-
mationen über die von ihnen angebotenen Dienstleistungen und die
einschlägigen Bedingungen sowie die technischen Informationen, die
die Netznutzer für den tatsächlichen Netzzugang benötigen.

(2) Zur Sicherstellung transparenter, objektiver, nichtdiskriminieren-
der Tarife und zur Erleichterung einer effizienten Nutzung des Erdgas-
netzes veröffentlichen die Fernleitungsnetzbetreiber oder die zuständigen
nationalen Behörden angemessen und ausreichend detaillierte Informa-
tionen über die Tarifbildung, die entsprechenden Methoden und die
Tarifstruktur.

(3) Hinsichtlich der angebotenen Dienstleistungen veröffentlicht jeder
Fernleitungsnetzbetreiber für alle maßgeblichen Punkte, einschließlich
Ein- und Ausspeisepunkte, regelmäßig und kontinuierlich und in einer
nutzerfreundlichen, standardisierten Weise numerische Informationen
über die technischen, kontrahierten und verfügbaren Kapazitäten.

(4) Die maßgeblichen Punkte eines Fernleitungsnetzes, zu denen In-
formationen zu veröffentlichen sind, sind von den zuständigen Behörden
nach Konsultation der Netznutzer zu genehmigen.

(5) Die Fernleitungsnetzbetreiber machen die durch diese Verord-
nung vorgeschriebenen Informationen in sinnvoller, quantifizierbar deut-
licher und leicht zugänglicher Weise ohne Diskriminierung bekannt.

(6) Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen ex ante und ex post
Informationen über Angebot und Nachfrage auf der Grundlage von
Nominierungen, Prognosen und tatsächlichen Lastflüssen in das und
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aus dem Netz. Die nationale Regulierungsbehörde stellt sicher, dass alle
diese Informationen veröffentlicht werden. Der Detaillierungsgrad der
veröffentlichten Informationen spiegelt die dem Fernleitungsnetzbetrei-
ber vorliegenden Informationen wider.

Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen die für den Netzausgleich
getroffenen Maßnahmen, die dadurch entstandenen Kosten und erzielten
Erlöse.

Die betroffenen Marktteilnehmer stellen den Fernleitungsnetzbetreibern
die in diesem Artikel genannten Daten zur Verfügung.

Artikel 19

Speicheranlagen und LNG-Anlagen betreffende
Transparenzanforderungen

(1) Die Betreiber von LNG-Anlagen und von Speicheranlagen ver-
öffentlichen ausführliche Informationen über die von ihnen angebotenen
Dienstleistungen und die einschlägigen Bedingungen sowie die techni-
schen Informationen, die die Nutzer von LNG-Anlagen und von Spei-
cheranlagen für den tatsächlichen Zugang zu den LNG-Anlagen und
Speicheranlagen benötigen.

(2) Hinsichtlich der angebotenen Dienstleistungen veröffentlichen die
LNG-Anlagen- und Speicheranlagenbetreiber regelmäßig und konti-
nuierlich und in einer nutzerfreundlichen, standardisierten Weise nume-
rische Informationen über die kontrahierten und verfügbaren LNG-An-
lagen- und Speicheranlagenkapazitäten.

(3) Die LNG-Anlagen- und Speicheranlagenbetreiber machen die
durch diese Verordnung vorgeschriebenen Informationen in sinnvoller,
quantifizierbar deutlicher und leicht zugänglicher Weise ohne Diskrimi-
nierung bekannt.

(4) Die LNG-Anlagen- und Speicheranlagenbetreiber veröffentlichen
Folgendes: die Gasmengen in den einzelnen LNG-Anlagen oder Spei-
cheranlagen oder Gruppen von Speicheranlagen, falls dies der Art ent-
spricht, in der Anlagennutzern der Zugang angeboten wird, die ein- und
ausgespeisten Mengen und die verfügbare Kapazität der LNG-Anlagen
und Speicheranlagen, und zwar auch für die Anlagen, die vom Zugang
Dritter ausgenommen sind. Die Informationen werden auch dem Fern-
leitungsnetzbetreiber mitgeteilt, der sie pro Netz oder Teilnetz, die durch
die maßgeblichen Punkte bestimmt werden, in zusammengefasster Form
veröffentlicht. Die Informationen werden mindestens einmal täglich ak-
tualisiert.

In Fällen, in denen ein Speicheranlagennutzer der einzige Nutzer einer
Speicheranlage ist, kann der Speicheranlagennutzer bei der nationalen
Regulierungsbehörde einen begründeten Antrag auf vertrauliche Be-
handlung der in Unterabsatz 1 genannten Daten stellen. Gelangt die
nationale Regulierungsbehörde unter Berücksichtigung insbesondere
der Notwendigkeit, die legitimen Interessen des Schutzes von Geschäfts-
geheimnissen, deren Offenlegung der wirtschaftlichen Gesamtstrategie
des Speicheranlagennutzers schaden würde, und das Ziel der Schaffung
eines wettbewerbsbestimmten Erdgasbinnenmarktes gegeneinander ab-
zuwägen, zu dem Schluss, dass der Antrag gerechtfertigt ist, kann sie
dem Speicheranlagenbetreiber gestatten, die in Unterabsatz 1 genannten
Daten für die Dauer von bis zu einem Jahr nicht zu veröffentlichen.

Unterabsatz 2 gilt unbeschadet der in Unterabsatz 1 genannten Pflicht
des Fernleitungsnetzbetreibers zur Mitteilung und Veröffentlichung, au-
ßer wenn die aggregierten Daten mit den individuellen Speicheranla-
gendaten, deren Nichtveröffentlichung die nationale Regulierungsbe-
hörde gestattet hat, identisch sind.

(5) Um für transparente, objektive und nichtdiskriminierende Tarife
zu sorgen und die effiziente Nutzung der Infrastrukturen zu erleichtern,
veröffentlichen die LNG-Anlagenbetreiber und Speicheranlagenbetreiber
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oder die zuständigen Regulierungsbehörden ausreichend detaillierte In-
formationen über die Tarifbildung, die Methoden der Tariffestlegung
und die Tarifstruktur für Infrastrukturen, für die der regulierte Zugang
Dritter vorgesehen ist.

Artikel 20

Aufbewahrungspflichten für Netz- und Anlagenbetreiber

Fernleitungsnetz-, Speicheranlagen- und LNG-Anlagenbetreiber bewah-
ren alle Informationen, auf die in den Artikeln 18 und 19 und in Teil 3
des Anhangs I Bezug genommen wird, für die Dauer von fünf Jahren
auf und stellen sie den nationalen Behörden, einschließlich der nationa-
len Regulierungsbehörde, der nationalen Wettbewerbsbehörde und der
Kommission bei Bedarf zur Verfügung.

Artikel 21

Ausgleichsregeln und Ausgleichsentgelte

(1) Die Ausgleichsregeln werden auf gerechte, nichtdiskriminierende
und transparente Weise konzipiert und beruhen auf objektiven Kriterien.
Die Ausgleichsregeln spiegeln die tatsächlichen Netzerfordernisse unter
Berücksichtigung der dem Fernleitungsnetzbetreiber zur Verfügung ste-
henden Ressourcen wider. Die Ausgleichsregeln sind marktorientiert.

(2) Damit die Netznutzer rechtzeitig Abhilfemaßnahmen ergreifen
können, stellen die Fernleitungsnetzbetreiber ausreichende, rechtzeitige
und zuverlässige Online-Informationen über den Ausgleichsstatus der
Netznutzer bereit.

Die bereitgestellten Informationen spiegeln den Informationsstand, über
den die Fernleitungsnetzbetreiber verfügen, und den Abrechnungszeit-
raum, für den Ausgleichsentgelte berechnet werden, wider.

Die Bereitstellung von Informationen gemäß diesem Absatz erfolgt un-
entgeltlich.

(3) Die Ausgleichsentgelte sind nach Möglichkeit kostenorientiert
und bieten angemessene Anreize für die Netznutzer, ihre Ein- und Aus-
speisung von Erdgas auszugleichen. Sie vermeiden Quersubventionen
zwischen den Netznutzern und behindern nicht den Markteintritt neuer
Marktteilnehmer.

Die Methoden zur Berechnung der Ausgleichsentgelte sowie die end-
gültigen Tarife werden von den zuständigen Behörden oder gegebenen-
falls vom Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlicht.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich die Fernleitungsnetz-
betreiber bemühen, die Ausgleichssysteme zu harmonisieren und die
Struktur und Staffelung der Ausgleichsentgelte zu vereinfachen, um
den Erdgashandel zu erleichtern.

Artikel 22

Handel mit Kapazitätsrechten

Jeder Fernleitungsnetz-, Speicheranlagen- und LNG-Anlagenbetreiber
ergreift angemessene Maßnahmen, damit Kapazitätsrechte frei gehandelt
werden können und dieser Handel auf transparente und nichtdiskrimi-
nierende Weise erleichtert wird. Jeder dieser Betreiber entwickelt auf
dem Primärmarkt harmonisierte Transport-, LNG-Anlagen- und Spei-
cherverträge und entsprechende Verfahren, um den sekundären Kapazi-
tätshandel zu erleichtern, und anerkennt den Transfer primärer Kapazi-
tätsrechte, sofern dieser durch die Netznutzer mitgeteilt wurde.

Die harmonisierten Transport-, LNG-Anlagen- und Speicherverträge
und die entsprechenden Verfahren werden den Regulierungsbehörden
mitgeteilt.

2009R0715— DE — 03.09.2009 — 000.001— 22



▼B

Artikel 23

Leitlinien

(1) Gegebenenfalls regeln Leitlinien, die für das zur Erreichung des
Ziels dieser Verordnung erforderliche Mindestmaß an Harmonisierung
sorgen, Folgendes:

a) Einzelheiten zu den Dienstleistungen für den Zugang Dritter gemäß
den Artikeln 14 und 15, einschließlich der Art und Dauer der Dienst-
leistungen und anderer Anforderungen an diese;

b) Einzelheiten zu den Grundsätzen der Kapazitätszuweisungsmechanis-
men und der Anwendung von Engpassmanagementverfahren bei ver-
traglich bedingten Engpässen gemäß den Artikeln 16 und 17;

c) Einzelheiten zur Übermittlung von Informationen, zur Festlegung der
technischen Informationen, die die Netznutzer für den tatsächlichen
Netzzugang benötigen, und zur Bestimmung aller für die Transpa-
renzanforderungen maßgeblichen Punkte gemäß den Artikeln 18
und 19, einschließlich der für alle maßgeblichen Punkte zu veröffent-
lichenden Informationen und des Zeitplans für die Veröffentlichung
dieser Informationen;

d) Einzelheiten zu den Tarifberechnungsmethoden im Zusammenhang
mit dem grenzüberschreitenden Erdgashandel gemäß Artikel 13;

e) Einzelheiten zu den in Artikel 8 Absatz 6 aufgeführten Bereichen.

Hierzu konsultiert die Kommission die Agentur und den ENTSO (Gas).

(2) Leitlinien zu den in Absatz 1 Buchstaben a, b und c aufgeführten
Punkten sind, was die Fernleitungsnetzbetreiber betrifft, im Anhang ent-
halten.

Die Kommission kann Leitlinien zu den in Absatz 1 des vorliegenden
Artikels aufgeführten Punkten erlassen und die in Absatz 1 Buchstaben
a, b, und c genannten Leitlinien ändern. Diese Maßnahmen zur Ände-
rung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung, auch durch
Ergänzung, werden nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Rege-
lungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

(3) Die Anwendung und Änderung von Leitlinien, die gemäß dieser
Verordnung angenommen wurden, spiegelt die Unterschiede zwischen
den nationalen Erdgasnetzen wider und erfordert daher keine einheit-
lichen detaillierten Bedingungen für den Zugang Dritter auf Gemein-
schaftsebene. Es können jedoch Mindestanforderungen festgelegt wer-
den, um nichtdiskriminierende und transparente Netzzugangsbedingun-
gen zu erreichen, die für einen Erdgasbinnenmarkt erforderlich sind und
die dann unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den natio-
nalen Erdgasnetzen entsprechend angewandt werden können.

Artikel 24

Regulierungsbehörden

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben aufgrund dieser Verordnung ge-
währleisten die Regulierungsbehörden die Einhaltung dieser Verordnung
und der gemäß Artikel 23 angenommenen Leitlinien.

Gegebenenfalls arbeiten sie untereinander, mit der Kommission und mit
der Agentur gemäß Kapitel VIII der Richtlinie 2009/73/EG zusammen.

Artikel 25

Übermittlung von Informationen

Die Mitgliedstaaten und die Regulierungsbehörden übermitteln der
Kommission auf Anforderung alle für die Zwecke des Artikels 23 erfor-
derlichen Informationen.
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Unter Berücksichtigung der Komplexität der angeforderten Informatio-
nen und der Dringlichkeit, mit der sie benötigt werden, setzt die Kom-
mission eine angemessene Frist für die Übermittlung der Informationen.

Artikel 26

Recht der Mitgliedstaaten, detailliertere Maßnahmen vorzusehen

Diese Verordnung berührt nicht die Rechte der Mitgliedstaaten, Maß-
nahmen beizubehalten oder einzuführen, die detailliertere Bestimmun-
gen als diese Verordnung oder die in Artikel 23 genannten Leitlinien
enthalten.

Artikel 27

Sanktionen

(1) Die Mitgliedstaaten legen die Regeln für Sanktionen bei Verstö-
ßen gegen diese Verordnung fest und treffen die erforderlichen Maß-
nahmen für deren Anwendung. Die Sanktionen müssen wirksam, ver-
hältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der
Kommission bis zum 1. Juli 2006 die Bestimmungen in Bezug auf
die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 mit und teilen
der Kommission unverzüglich spätere Änderungen mit, die diese
betreffen. ►C2 Sie teilen der Kommission die Bestimmungen ohne
Bezug auf die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 bis
zum 3. März 2011 mit und teilen der Kommission unverzüglich spätere
Änderungen mit, die diese betreffen. ◄

(2) Sanktionen nach Absatz 1 sind nicht strafrechtlicher Art.

Artikel 28

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 51 der Richtlinie
2009/73/EG eingesetzten Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a
Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Be-
achtung von dessen Artikel 8.

Artikel 29

Bericht der Kommission

Die Kommission beobachtet die Anwendung dieser Verordnung. In
ihrem Bericht nach Artikel 52 Absatz 6 der Richtlinie 2009/73/EG
berichtet die Kommission auch über die Erfahrungen bei der Anwen-
dung dieser Verordnung. In dem Bericht wird insbesondere geprüft, in
welchem Umfang die Verordnung nichtdiskriminierende und kosten-
orientierte Bedingungen für den Zugang zu Erdgasfernleitungsnetzen
gewährleistet, um einen Beitrag zur Angebotsvielfalt für die Kunden
in einem gut funktionierenden Binnenmarkt und zur langfristigen Ver-
sorgungssicherheit zu leisten. Der Bericht kann erforderlichenfalls ge-
eignete Vorschläge und/oder Empfehlungen enthalten.

Artikel 30

Ausnahmeregelungen

Diese Verordnung gilt nicht für

a) in den Mitgliedstaaten liegende Erdgasfernleitungsnetze für die
Dauer der gemäß Artikel 49 der Richtlinie 2009/73/EG gewährten
Ausnahmen;
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b) die in Artikel 36 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2009/73/EG ge-
nannten größeren neuen Infrastrukturen, nämlich Verbindungsleitun-
gen, LNG-Anlagen und Speicheranlagen und erhebliche Kapazität-
saufstockungen bei vorhandenen Infrastrukturen und Änderungen
dieser Infrastrukturen, die die Erschließung neuer Gasversorgungs-
quellen ermöglichen, die von den Bestimmungen der Artikel 9, 14,
32, 33, 34 oder Artikel 41 Absätze 6, 8 und 10 der genannten
Richtlinie ausgenommen sind, solange sie von den in diesem Absatz
genannten Bestimmungen ausgenommen bleiben, mit Ausnahme des
Artikels 19 Absatz 4 dieser Verordnung, oder

c) Erdgasfernleitungsnetze, für die Ausnahmen gemäß Artikel 48 der
Richtlinie 2009/73/EG gewährt worden sind.

Hinsichtlich 1 Buchstabe a können Mitgliedstaaten, denen gemäß Arti-
kel 49 der Richtlinie 2009/73/EG Ausnahmen gewährt wurden, bei der
Kommission eine zeitweilige Ausnahmeregelung in Bezug auf die An-
wendung dieser Verordnung beantragen, und zwar für einen Zeitraum
von bis zu zwei Jahren, beginnend ab dem Zeitpunkt, zu dem die Aus-
nahme gemäß dem genannten Buchstaben ausläuft.

Artikel 31

Aufhebung

Die Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 wird zum 3. März 2011 aufge-
hoben. Verweisungen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Ver-
weisungen auf die vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der
Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen.

Artikel 32

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

▼C1
Той се прилага от 3 март 2011 г.

▼B
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG I

LEITLINIEN FÜR

1. Fernleitungsnetzbetreiber betreffende Dienstleistungen für den Zugang
Dritter

1. Die Fernleitungsnetzbetreiber bieten verbindliche und unterbrechbare
Dienstleistungen bis hin zu einer Mindestperiode von einem Tag an.

2. Harmonisierte Transportverträge und gemeinsame Netzkodizes werden so
konzipiert, dass der Handel und die Wiederverwendung von Kapazitäten,
die von den Netznutzern kontrahiert wurden, erleichtert werden, ohne dass
die Kapazitätsfreigabe behindert wird.

3. Die Fernleitungsnetzbetreiber konzipieren Netzkodizes und harmonisierte
Verträge im Anschluss an eine angemessene Konsultation der Netznutzer.

4. Die Fernleitungsnetzbetreiber führen standardisierte Verfahren für die No-
minierung und Renominierung ein. Sie entwickeln Informationssysteme und
elektronische Kommunikationsmittel, um den Netznutzern geeignete Daten
bereitzustellen und Transaktionen, wie z. B. Nominierungen, die Kapazi-
tätskontrahierung und die Übertragung von Kapazitätsrechten zwischen
Netznutzern, zu vereinfachen.

5. Die Fernleitungsnetzbetreiber harmonisieren formalisierte Anfrageverfahren
und Antwortzeiten gemäß der besten Branchenpraxis, um die Antwortzeiten
zu minimieren. Sie stellen spätestens ab dem 1. Juli 2006 nach Konsultation
der maßgeblichen Netznutzer bildschirmgestützte Online-Kapazitätsbu-
chungs- und -bestätigungssysteme sowie Nominierungs- und Renominie-
rungsverfahren bereit.

6. Die Fernleitungsnetzbetreiber stellen den Netznutzern keine separaten Ge-
bühren für Informationsanfragen und für Transaktionen in Rechnung, die
mit ihren Transportverträgen zusammenhängen und gemäß Standardregeln
und -verfahren durchgeführt werden.

7. Informationsanfragen, bei denen außergewöhnliche oder übermäßige Kosten
anfallen, etwa für Durchführbarkeitsstudien, können separat in Rechnung
gestellt werden, sofern die Aufwendungen ordnungsgemäß nachgewiesen
werden können.

8. Die Fernleitungsnetzbetreiber arbeiten mit anderen Fernleitungsnetzbetrei-
bern bei der Koordinierung der Wartung ihrer jeweiligen Netze zusammen,
um Unterbrechungen der Fernleitungsdienstleistungen für die Netznutzer
und die Fernleitungsnetzbetreiber in anderen Gebieten möglichst gering
zu halten und um hinsichtlich der Versorgungssicherheit, einschließlich
des Transits, gleiche Nutzeffekte zu gewährleisten.

9. Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen mindestens einmal jährlich bis
zu einem vorher festgelegten Termin alle geplanten Wartungszeiträume, die
sich auf die aus den Transportverträgen resultierenden Rechte der Netz-
nutzer auswirken könnten, und die entsprechenden betriebsbezogenen In-
formationen mit einer angemessener Vorlaufzeit. Dazu gehört die zügige
und diskriminierungsfreie Veröffentlichung von Änderungen der geplanten
Wartungszeiträume und die Bekanntgabe ungeplanter Wartungsarbeiten,
sobald der Fernleitungsnetzbetreiber von diesen Kenntnis hat. Während
der Wartungszeiträume veröffentlichen die Fernleitungsnetzbetreiber regel-
mäßig aktualisierte Informationen über die Einzelheiten der Wartungsarbei-
ten, ihre voraussichtliche Dauer und Auswirkung.

10. Die Fernleitungsnetzbetreiber führen ein Tagesprotokoll über die tatsäch-
lichen Wartungsarbeiten und die eingetretenen Lastflussunterbrechungen,
das sie der zuständigen Behörde auf Anfrage zur Verfügung stellen. Auf
Anfrage werden Informationen auch den von einer Unterbrechung Betroffe-
nen zur Verfügung gestellt.
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2. Fernleitungsnetzbetreiber betreffende Grundsätze der Kapazitätszuwei-
sungsmechanismen und Engpassmanagementverfahren und ihre An-
wendung bei vertraglich bedingten Engpässen

2.1. Fernleitungsnetzbetreiber betreffende Grundsätze der Kapazitätszuwei-
sungsmechanismen und der Engpassmanagementverfahren

1. Kapazitätszuweisungsmechanismen und Engpassmanagementverfahren er-
leichtern die Entwicklung des Wettbewerbs und den liquiden Kapazitäts-
handel und sind mit Marktmechanismen, einschließlich der Spotmärkte und
Trading Hubs, vereinbar. Sie sind flexibel und können sich an sich verän-
dernde Marktgegebenheiten anpassen.

2. Diese Mechanismen und Verfahren berücksichtigen die Integrität des jewei-
ligen Netzes und die Versorgungssicherheit.

3. Diese Mechanismen und Verfahren dürfen weder den Markteintritt neuer
Marktteilnehmer behindern noch übermäßige Markteintrittshindernisse
schaffen. Sie hindern Marktteilnehmer, einschließlich neuer Marktteilneh-
mer und Unternehmen mit kleinem Marktanteil, nicht am wirksamen Wett-
bewerb.

4. Von den Mechanismen und Verfahren gehen geeignete ökonomische Sig-
nale im Hinblick auf die effiziente Nutzung technischer Kapazitäten in
möglichst großem Umfang aus, und sie erleichtern Investitionen in neue
Infrastruktur.

5. Die Netznutzer werden darauf hingewiesen, welche Art von Umständen die
Verfügbarkeit kontrahierter Kapazität beeinträchtigen könnte. Die Unter-
richtung über Unterbrechungen sollte dem Informationsstand entsprechen,
den die Fernleitungsnetzbetreiber haben.

6. Ergeben sich aus Gründen der Netzintegrität Schwierigkeiten bei der Er-
füllung vertraglicher Lieferverpflichtungen, so sollten die Fernleitungsnetz-
betreiber unverzüglich die Netznutzer unterrichten und eine nichtdiskrimi-
nierende Lösung anstreben.

Die Fernleitungsnetzbetreiber konsultieren die Netznutzer zu den Verfahren
vor deren Anwendung und vereinbaren die Verfahren mit der Regulierungs-
behörde.

2.2. Engpassmanagementverfahren bei vertraglich bedingten Engpässen

1. Falls die kontrahierte Kapazität nicht genutzt wird, stellen die Fernleitungs-
netzbetreiber diese Kapazität auf dem Primärmarkt auf unterbrechbarer Ba-
sis durch Verträge mit unterschiedlicher Laufzeit zur Verfügung, sofern sie
nicht vom jeweiligen Netznutzer zu einem angemessenen Preis auf dem
Sekundärmarkt angeboten wird.

2. Die Einnahmen aus der freigegebenen, unterbrechbaren Kapazität werden
nach Regeln aufgeteilt, die von der jeweiligen Regulierungsbehörde festge-
legt oder genehmigt worden sind. Diese Regeln sind mit dem Erfordernis
einer effektiven und effizienten Netznutzung vereinbar.

3. Die Regulierungsbehörden können unter Berücksichtigung der vorherrsch-
enden speziellen Gegebenheiten einen angemessenen Preis für die freigege-
bene unterbrechbare Kapazität festlegen.

4. Die Fernleitungsnetzbetreiber bemühen sich gegebenenfalls in angemesse-
ner Weise, dem Markt zumindest Teile der nicht genutzten Kapazität als
verbindliche Kapazität anzubieten.

3. Festlegung der technischen Informationen, die die Netznutzer für den
tatsächlichen Netzzugang benötigen, und Bestimmung aller für die
Transparenzanforderungen maßgeblichen Punkte und der für alle
maßgeblichen Punkte zu veröffentlichenden Informationen sowie des
Zeitplans für die Veröffentlichung dieser Informationen

3.1. Festlegung der technischen Informationen, die die Netznutzer für den tat-
sächlichen Netzzugang benötigen

Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen mindestens die folgenden In-
formationen über ihre Netze und Dienstleistungen:

a) eine ausführliche und umfassende Beschreibung der verschiedenen an-
gebotenen Dienstleistungen und der entsprechenden Entgelte;
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b) die verschiedenen Arten von Transportverträgen für diese Dienstleistun-
gen und gegebenenfalls den Netzkodex und/oder die Standardbedingun-
gen, in denen die Rechte und Pflichten aller Netznutzer umrissen wer-
den, einschließlich harmonisierter Transportverträge und anderer maßge-
blicher Unterlagen;

c) die harmonisierten Verfahren, die bei der Nutzung des Fernleitungsnet-
zes angewandt werden, einschließlich der Definition von Schlüsselbe-
griffen;

d) Bestimmungen über die Verfahren für die Kapazitätszuweisung, das
Engpassmanagement, die Verhütung des Hortens von Kapazität und
für die Wiederverwendung;

e) die Regeln für den Kapazitätshandel auf dem Sekundärmarkt im Hin-
blick auf den Fernleitungsnetzbetreiber;

f) gegebenenfalls die Flexibilitäts- und Toleranzwerte, die im Transport
und in den anderen Dienstleistungen ohne separates Entgelt enthalten
sind, und die darüber hinaus angebotene Flexibilität mit den entsprech-
enden Entgelten;

g) eine ausführliche Beschreibung des Gasnetzes des Fernleitungsnetzbet-
reibers mit Angabe aller maßgeblichen Punkte, die sein Netz mit dem
anderer Fernleitungsnetzbetreiber und/oder mit der Erdgasinfrastruktur
wie Flüssigerdgas (LNG)-Anlagen und Infrastruktureinrichtungen, die
für die Bereitstellung von Hilfsdiensten im Sinne des Artikels 2 Num-
mer 14 der Richtlinie 2009/73/EG erforderlich sind, verbinden;

h) Informationen über die Erdgasqualität und Druckanforderungen;

i) die Regeln für den Anschluss an das vom Fernleitungsnetzbetreiber be-
triebene Netz;

j) fristgerechte Informationen über vorgeschlagene und/oder tatsächliche
Änderungen der Dienstleistungen oder Bedingungen, einschließlich der
in den Buchstaben a bis i aufgeführten Punkte.

3.2. Bestimmung aller für die Transparenzanforderungen maßgeblichen Punkte

Zu den maßgeblichen Punkten gehören mindestens:

a) alle Einspeisepunkte eines von einem Fernleitungsnetzbetreiber betriebe-
nen Netzes;

b) die wichtigsten Ausspeisepunkte und -bereiche, die mindestens 50 % der
gesamten Ausspeisekapazität des Netzes eines bestimmten Fernleitungs-
netzbetreibers ausmachen, einschließlich aller Ausspeisepunkte und -be-
reiche, die mehr als 2 % der gesamten Ausspeisekapazität des Netzes
ausmachen;

c) alle Punkte, die verschiedene Netze von Fernleitungsnetzbetreibern ver-
binden;

d) alle Punkte, die das Netz eines Fernleitungsnetzbetreibers mit einer
LNG-Kopfstation verbinden;

e) alle wesentlichen Punkte des Netzes eines bestimmten Fernleitungsnetz-
betreibers, einschließlich der Verbindungspunkte zu Erdgashubs. Als
wesentlich gelten alle Punkte, an denen erfahrungsgemäß physische
Engpässe auftreten können;

f) alle Punkte, die das Netz eines bestimmten Fernleitungsnetzbetreibers
mit der Infrastruktur verbinden, die für die Erbringung von Hilfsdiensten
im Sinne des Artikels 2 Nummer 14 der Richtlinie 2009/73/EG erforder-
lich ist.

3.3. Für die maßgeblichen Punkte zu veröffentlichende Informationen und Zeit-
plan für die Veröffentlichung dieser Informationen

1. Für alle maßgeblichen Punkte veröffentlichen die Fernleitungsnetzbetreiber
regelmäßig/kontinuierlich und in einer nutzerfreundlichen, standardisierten
Weise im Internet die folgenden Informationen über die Kapazitätslage bis
hin zu den täglichen Perioden:

a) die maximale technische Kapazität für Lastflüsse in beide Richtungen;

b) die gesamte kontrahierte und unterbrechbare Kapazität und
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c) die verfügbare Kapazität.

2. Für alle maßgeblichen Punkte veröffentlichen die Fernleitungsnetzbetreiber
die verfügbaren Kapazitäten für einen Zeitraum von mindestens 18 Monaten
im Voraus und aktualisieren diese Informationen mindestens monatlich
oder, falls neue Informationen vorliegen, häufiger.

3. Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen für alle maßgeblichen Punkte
tägliche Aktualisierungen der Verfügbarkeit kurzfristiger Dienstleistungen
(einen Tag und eine Woche im Voraus), die u. a. auf Nominierungen, den
vorherrschenden vertraglichen Verpflichtungen und regelmäßigen langfris-
tigen Prognosen der verfügbaren Kapazität auf jährlicher Basis für bis zu
zehn Jahre beruhen.

4. Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen historische monatliche
Höchst- und Mindestkapazitätsauslastungsraten und die jährlichen durch-
schnittlichen Lastflüsse für alle maßgeblichen Punkte für die letzten drei
Jahre auf einer kontinuierlichen Basis.

5. Die Fernleitungsnetzbetreiber führen ein sich über mindestens drei Monate
erstreckendes Tagesprotokoll der tatsächlichen aggregierten Lastflüsse.

6. Die Fernleitungsnetzbetreiber führen ordnungsgemäße Aufzeichnungen über
alle Kapazitätsverträge und alle sonstigen relevanten Informationen im Zu-
sammenhang mit der Berechnung und der Bereitstellung des Zugangs zu
verfügbaren Kapazitäten, auf die die maßgeblichen nationalen Behörden bei
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zugreifen können.

7. Die Fernleitungsnetzbetreiber stellen nutzerfreundliche Instrumente für die
Berechnung der Entgelte für die verfügbaren Dienstleistungen und für die
Online-Überprüfung der verfügbaren Kapazität bereit.

8. Sind die Fernleitungsnetzbetreiber außerstande, Informationen gemäß den
Nummern 1, 3 und 7 zu veröffentlichen, so konsultieren sie ihre zuständi-
gen nationalen Behörden und erstellen so schnell wie möglich, jedoch
spätestens bis zum 31. Dezember 2006, einen Aktionsplan für die Umset-
zung.
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ANHANG II

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 Vorliegende Verordnung
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